
 

 

 
Arbeitsrecht 

 
1. Arbeitgeber von Altersvollrentnern müssen wieder 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen 
Für Arbeitnehmende, die das Lebensalter für den Anspruch auf eine Regelaltersrente erreicht haben, 
besteht Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. Der dennoch zu zahlende 
Arbeitgeberanteil war für 5 Jahre ausgesetzt. Zum 1.1.2022 kehrt dieser Arbeitgeberanteil zurück. 

 

Hintergrund 

Bezieher einer Vollrente wegen Alters sind nach Ablauf des Monats, in dem sie die Regelaltersgrenze 
erreicht haben, rentenversicherungsfrei. Unabhängig von einem Rentenbezug besteht vom selben 
Zeitpunkt an Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. Aktuell beträgt die 
Regelaltersgrenze in der Rentenversicherung 65 Jahre und 10 Monate für die Personen, die im 
Kalenderjahr 1956 geboren sind. 

So hat eine am 15.1.1956 geborene Person am 14.1.2021 das 65. Lebensjahr vollendet. Nach Ablauf 
des Monats November 2021 erreicht die Person die Regelaltersgrenze, also ab 1.12.2021. In einer 
weiter ausgeübten Beschäftigung ist die Person daher ab 1.12.2021 rentenversicherungsfrei, wenn sie 
eine Vollrente wegen Alters bezieht. In der Arbeitslosenversicherung besteht auf jeden Fall ab 
1.12.2021 Versicherungsfreiheit, auch wenn die Person keine Rente bezieht. 

Schon vor langer Zeit hat der Gesetzgeber trotz der bestehenden Versicherungsfreiheit eine 
Beitragspflicht für den Arbeitgeber der betreffenden Person in beiden Versicherungszweigen 
festgelegt. Die Beitragspflicht umfasst den normalerweise für Versicherungspflichtige zu 
entrichtenden Arbeitgeberanteil. Im Hinblick auf die Arbeitslosenversicherung ist diese Verpflichtung 
seit dem 1.1.2017 ausgesetzt. 

 

Das gilt ab 1.1.2022 

Die Aussetzung dieser Beitragspflicht ist allerdings bis zum 31.12.2021 befristet und entfällt damit zum 
kommenden Jahreswechsel. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber ab 1.1.2022 für diese Personen 
wieder den Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung zu entrichten hat. 

Dies gilt auch für laufende Beschäftigungen mit entsprechend betroffenen Personen. 

 

Hinweis 

Diese Änderung hat Auswirkungen auf den Beitragsgruppenschlüssel im Meldeverfahren. Ohne die 
Beitragspflicht war die 3. Stelle in dem Beitragsgruppenschlüssel mit einer 0 anzugeben. Die Ziffer für 
den Beitragsanteil des Arbeitsgebers ist die 2.  

Diese Änderung im Beitragsgruppenschlüssel stellt einen meldepflichtigen Tatbestand dar. 
Entsprechend sind alle laufend beschäftigten Personen, die von dieser Änderung betroffen sind, zum 
1.1.2022 mit einer Änderungsmeldung umzumelden. Durch die Änderungsabmeldung wird die 
eigentlich zum 31.12.2021 zu übermittelnde Jahresmeldung hinfällig. 

 

 

 



 

 

2. Gesetzlicher Mindestlohn steigt stufenweise auf 10,45 EUR 
 

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt zum 1.1.2022, eine weitere Erhöhung folgt am 
1.7.2022. 

 

Das ändert sich ab 1.1.2022 

Der gesetzliche Mindestlohn wird von derzeit 9,60 EUR auf 9,82 EUR angehoben. Zum 1.7.2022 folgt 
eine weitere Erhöhung auf 10,45 EUR. 

 

Hinweis 

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht hier allerdings vor, dass der Mindestlohn so 
schnell wie möglich auf 12 EUR angehoben werden soll. Anschließend soll wieder die 
Mindestlohnkommission über künftige Anhebungen entscheiden. Wann diese einmalige Anpassung 
kommt, ist noch unklar. 

Solange gilt noch die vom Bundeskabinett am 28.10.2020 beschlossene Dritte 
Mindestlohnanpassungsverordnung.  

Gleichzeitig soll der Minijob mit seiner bisher geltenden 450-EUR-Grenze an den Mindestlohn 
angepasst werden. Damit wird er künftig zum 520-EUR-Job. 

 


